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Kundmachung 
vom 21. Oktober 2014 

der Beschlüsse Nr. 76/2014, 80/2014 bis 86/2014, 
92/2014 bis 94/2014, 98/2014 bis 106/2014, 
108/2014 und 110/2014 des Gemeinsamen 

EWR-Ausschusses 

Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses: 16. Mai 2014 
Inkrafttreten für das Fürstentum Liechtenstein: 17. Mai 2014 

Aufgrund von Art. 3 Bst. k des Kundmachungsgesetzes vom 
17. April 1985, LGBl. 1985 Nr. 41, in der Fassung des Gesetzes vom 
22. März 1995, LGBl. 1995 Nr. 101, macht die Regierung in den Anhängen 
1 bis 22 die Beschlüsse Nr. 76/2014, 80/2014 bis 86/2014, 92/2014 bis 
94/2014, 98/2014 bis 106/2014, 108/2014 und 110/2014 des Gemeinsamen 
EWR-Ausschusses kund. 

Der vollständige Wortlaut der EWR-Rechtsvorschriften, auf die in 
den Beschlüssen Nr. 76/2014, 80/2014 bis 86/2014, 92/2014 bis 94/2014, 
98/2014 bis 106/2014 und 108/2014 Bezug genommen wird, wird in der 
EWR-Rechtssammlung kundgemacht. Die EWR-Rechtssammlung steht in 
der Regierungskanzlei zu Amtsstunden sowie in der Landesbibliothek 
zur Einsichtnahme zur Verfügung. 

Fürstliche Regierung: 
gez. Adrian Hasler 
Fürstlicher Regierungschef 
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Anhang 1 

Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 
Nr. 76/2014 

vom 16. Mai 2014 

zur Änderung des Anhangs II (Technische 
Vorschriften, Normen, Prüfung und 

Zertifizierung) des EWR-Abkommens 

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss - 
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im 
Folgenden "EWR-Abkommen"), insbesondere auf Art. 98, 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
1. Die Richtlinie 2013/60/EU der Kommission vom 27. November 2013 

zur Änderung der Richtlinie 97/24/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates über bestimmte Bauteile und Merkmale von zweirädri-
gen oder dreirädrigen Kraftfahrzeugen, der Richtlinie 2002/24/EG 
über die Typgenehmigung für zweirädrige oder dreirädrige Kraft-
fahrzeuge und der Richtlinie 2009/67/EG des Europäischen Parla-
ments und des Rates über den Anbau der Beleuchtungs- und Licht-
signaleinrichtungen an zweirädrigen oder dreirädrigen Kraftfahrzeu-
gen zwecks Anpassung an den technischen Fortschritt1 ist in das 
EWR-Abkommen aufzunehmen. 

2. Anhang II des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geändert 
werden - 

hat folgenden Beschluss erlassen: 

 
1 ABl. L 329 vom 10.12.2013, S. 15. 
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Art. 1 

Anhang II Kapitel I des EWR-Abkommens wird wie folgt geändert: 
1. Unter den Nummern 45x (Richtlinie 97/24/EG des Europäischen 

Parlaments und des Rates) und 45za (Richtlinie 2002/24/EG des Eu-
ropäischen Parlaments und des Rates) wird jeweils folgender Gedan-
kenstrich angefügt: 
"- 32013 L 0060: Richtlinie 2013/60/EU der Kommission vom 

27. November 2013 (ABl. L 329 vom 10.12.2013, S. 15)" 
2. Unter Nummer 45zv (Richtlinie 2009/67/EG des Europäischen Par-

laments und des Rates) wird Folgendes angefügt: 
", geändert durch: 
- 32013 L 0060: Richtlinie 2013/60/EU der Kommission vom 

27. November 2013 (ABl. L 329 vom 10.12.2013, S. 15)" 

Art. 2 

Der Wortlaut der Richtlinie 2013/60/EU in isländischer und norwe-
gischer Sprache, der in der EWR-Beilage des Amtsblattes der Europäi-
schen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich. 

Art. 3 

Dieser Beschluss tritt am 17. Mai 2014 in Kraft, sofern alle Mitteilun-
gen nach Art. 103 Abs. 1 des EWR-Abkommens vorliegen1. 

Art. 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage 
des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht. 

Brüssel, den 16. Mai 2014. 

(Es folgen die Unterschriften) 

 
1 Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt. 



4 

Anhang 2 

Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 
Nr. 80/2014 

vom 16. Mai 2014 

zur Änderung von Anhang II (Technische 
Vorschriften, Normen, Prüfung und 

Zertifizierung) des EWR-Abkommens 

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss - 
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im 
Folgenden "EWR-Abkommen"), insbesondere auf Art. 98, 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
1. Die Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1056/2013 der Kommission 

vom 29. Oktober 2013 zur Änderung des Anhangs der Verordnung 
(EU) Nr. 37/2010 über pharmakologisch wirksame Stoffe und ihre 
Einstufung hinsichtlich der Rückstandshöchstmengen in Lebensmit-
teln tierischen Ursprungs in Bezug auf Neomycin1 ist in das EWR-
Abkommen aufzunehmen. 

2. Die Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1057/2013 der Kommission 
vom 29. Oktober 2013 zur Änderung des Anhangs der Verordnung 
(EU) Nr. 37/2010 über pharmakologisch wirksame Stoffe und ihre 
Einstufung hinsichtlich der Rückstandshöchstmengen in Lebensmit-
teln tierischen Ursprungs in Bezug auf Mangancarbonat2 ist in das 
EWR-Abkommen aufzunehmen. 

3. Anhang II des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geändert 
werden - 

hat folgenden Beschluss erlassen: 

 
1 ABl. L 288 vom 30.10.2013, S. 60. 
2 ABl. L 288 vom 30.10.2013, S. 63. 
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Art. 1 

In Anhang II Kapitel XIII des EWR-Abkommens werden unter 
Nummer 13 (Verordnung (EU) Nr. 37/2010 der Kommission) folgende 
Gedankenstriche angefügt: 
"- 32013 R 1056: Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1056/2013 der 

Kommission vom 29. Oktober 2013 (ABl. L 288 vom 30.10.2013, S. 60). 
- 32013 R 1057: Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1057/2013 der 

Kommission vom 29. Oktober 2013 (ABl. L 288 vom 30.10.2013, 
S. 63)" 

Art. 2 

Der Wortlaut der Durchführungsverordnungen (EU) Nr. 1056/2013 
und (EU) Nr. 1057/2013 in isländischer und norwegischer Sprache, der 
in der EWR-Beilage des Amtsblatts der Europäischen Union veröffent-
licht wird, ist verbindlich. 

Art. 3 

Dieser Beschluss tritt am 17. Mai 2014 in Kraft, sofern alle Mitteilun-
gen nach Art. 103 Abs. 1 des EWR-Abkommens vorliegen1. 

Art. 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage 
des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 16. Mai 2014. 

(Es folgen die Unterschriften) 

 
1 Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt. 
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Anhang 3 

Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 
Nr. 81/2014 

vom 16. Mai 2014 

zur Änderung von Anhang II (Technische 
Vorschriften, Normen, Prüfung und 

Zertifizierung) des EWR-Abkommens 

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss - 
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im 
Folgenden "EWR-Abkommen"), insbesondere auf Art. 98, 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
1. Die Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1235/2013 der Kommission 

vom 2. Dezember 2013 zur Änderung des Anhangs der Verordnung 
(EU) Nr. 37/2010 über pharmakologisch wirksame Stoffe und ihre 
Einstufung hinsichtlich der Rückstandshöchstmengen in Lebensmit-
teln tierischen Ursprungs betreffend Diclazuril1 ist in das EWR-Ab-
kommen aufzunehmen. 

2. Anhang II des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geändert 
werden - 

hat folgenden Beschluss erlassen: 

Art. 1 

In Anhang II Kapitel XIII des EWR-Abkommens wird unter Num-
mer 13 (Verordnung (EU) Nr. 37/2010 der Kommission) folgender Ge-
dankenstrich angefügt: 
"- 32013 R 1235: Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1235/2013 der 

Kommission vom 2. Dezember 2013 (ABl. L 322 vom 3.12.2013, S. 21)" 

 
1 ABl. L 322 vom 3.12.2013, S. 21. 
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Art. 2 

Der Wortlaut der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1235/2013 in 
isländischer und norwegischer Sprache, der in der EWR-Beilage des 
Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich. 

Art. 3 

Dieser Beschluss tritt am 17. Mai 2014 in Kraft, sofern alle Mitteilun-
gen nach Art. 103 Abs. 1 des EWR-Abkommens vorliegen1. 

Art. 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage 
des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 16. Mai 2014. 

(Es folgen die Unterschriften) 

 
1 Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt. 
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Anhang 4 

Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 
Nr. 82/2014 

vom 16. Mai 2014 

zur Änderung von Anhang II (Technische 
Vorschriften, Normen, Prüfung und 

Zertifizierung) des EWR-Abkommens 

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss - 
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im 
Folgenden "EWR-Abkommen"), insbesondere auf Art. 98, 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
1. Der Durchführungsbeschluss 2013/196/EU der Kommission vom 

24. April 2013 zur Änderung des Durchführungsbeschlusses 
2012/715/EU zur Festlegung einer Liste von Drittländern mit einem 
Rechtsrahmen für Wirkstoffe von Humanarzneimitteln und den ent-
sprechenden Kontroll- und Durchsetzungsmassnahmen zur Sicher-
stellung eines dem der EU gleichwertigen Gesundheitsschutzniveaus1 
ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen. 

2. Anhang II des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geändert 
werden - 

hat folgenden Beschluss erlassen: 

Art. 1 

In Anhang II Kapitel XIII des EWR-Abkommens wird unter Num-
mer 15qb (Durchführungsbeschluss 2012/715/EU der Kommission) fol-
gender Gedankenstrich angefügt: 
"- 32013 D 0196: Durchführungsbeschluss 2013/196/EU der Kommission 

vom 24. April 2013 (ABl. L 113 vom 25.4.2013, S. 22)" 

 
1 ABl. L 113 vom 25.4.2013, S. 22. 
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Art. 2 

Der Wortlaut des Durchführungsbeschlusses 2013/196/EU der Kom-
mission in isländischer und norwegischer Sprache, der in der EWR-
Beilage des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht wird, ist 
verbindlich. 

Art. 3 

Dieser Beschluss tritt am 17. Mai 2014 in Kraft, sofern alle Mitteilun-
gen nach Art. 103 Abs. 1 des EWR-Abkommens vorliegen1. 

Art. 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage 
des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 16. Mai 2014. 

(Es folgen die Unterschriften) 

 
1 Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt. 
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Anhang 5 

Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 
Nr. 83/2014 

vom 16. Mai 2014 

zur Änderung von Anhang II (Technische 
Vorschriften, Normen, Prüfung und 

Zertifizierung) des EWR-Abkommens 

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss - 
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im 
Folgenden "EWR-Abkommen"), insbesondere auf Art. 98, 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
1. Die Verordnung (EU) Nr. 1272/2013 der Kommission vom 6. De-

zember 2013 zur Änderung von Anhang XVII der Verordnung (EG) 
Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates zur Re-
gistrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer 
Stoffe (REACH) hinsichtlich polyzyklischer aromatischer Kohlen-
wasserstoffe1 ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen. 

2. Anhang II des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geändert 
werden - 

hat folgenden Beschluss erlassen: 

Art. 1 

In Anhang II Kapitel XV des EWR-Abkommens wird unter Num-
mer 12zc (Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments 
und des Rates) folgender Gedankenstrich angefügt: 
"- 32013 R 1272: Verordnung (EU) Nr. 1272/2013 der Kommission vom 

6. Dezember 2013 (ABl. L 328 vom 7.12.2013, S. 69)". 

 
1 ABl. L 328 vom 7.12.2013, S. 69. 
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Art. 2 

Der Wortlaut der Verordnung (EU) Nr. 1272/2013 in isländischer 
und norwegischer Sprache, der in der EWR-Beilage des Amtsblattes der 
Europäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich. 

Art. 3 

Dieser Beschluss tritt am 17. Mai 2014 in Kraft, sofern alle Mitteilun-
gen nach Art. 103 Abs. 1 des EWR-Abkommens vorliegen1. 

Art. 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage 
des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 16. Mai 2014. 

(Es folgen die Unterschriften) 

 
1 Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt. 
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Anhang 6 

Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 
Nr. 84/2014 

vom 16. Mai 2014 

zur Änderung von Anhang II (Technische 
Vorschriften, Normen, Prüfung und 

Zertifizierung) des EWR-Abkommens 

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss - 
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im 
Folgenden "EWR-Abkommen"), insbesondere auf Art. 98, 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
1. Der Beschluss 2013/121/EU der Kommission vom 7. März 2013 über 

Sicherheitsanforderungen, denen europäische Normen für bestimmte 
Sitze und Stühle für Kinder gemäss der Richtlinie 2001/95/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates genügen müssen1, ist in das 
EWR-Abkommen aufzunehmen. 

2. Anhang II des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geändert 
werden - 

hat folgenden Beschluss erlassen: 

Art. 1 

In Anhang II Kapitel XIX des EWR-Abkommens wird nach Num-
mer 3r (Beschluss 2011/477/EU der Kommission) folgende Nummer 
eingefügt: 
"3s. 32013 D 0121: Beschluss 2013/121/EU der Kommission vom 7. März 

2013 über Sicherheitsanforderungen, denen europäische Normen 
für bestimmte Sitze und Stühle für Kinder gemäss der Richtlinie 
2001/95/EG des Europäischen Parlaments und des Rates genügen 
müssen (ABl. L 65 vom 8.3.2013, S. 23)". 

 
1 ABl. L 65 vom 8.3.2013, S. 23. 
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Art. 2 

Der Wortlaut des Beschlusses 2013/121/EU in isländischer und nor-
wegischer Sprache, der in der EWR-Beilage des Amtsblattes der Europä-
ischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich. 

Art. 3 

Dieser Beschluss tritt am 17. Mai 2014 in Kraft, sofern alle Mitteilun-
gen nach Art. 103 Abs. 1 des EWR-Abkommens vorliegen1. 

Art. 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage 
des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 16. Mai 2014. 

(Es folgen die Unterschriften) 

 
1 Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt. 
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Anhang 7 

Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 
Nr. 85/2014 

vom 16. Mai 2014 

zur Änderung von Anhang II (Technische 
Vorschriften, Normen, Prüfung und 

Zertifizierung) des EWR-Abkommens 

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss - 
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im 
Folgenden "EWR-Abkommen"), insbesondere auf Art. 98, 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
1. Die Verordnung (EU) Nr. 681/2013 der Kommission vom 17. Juli 2013 

zur Änderung von Teil III des Anhangs II der Richtlinie 2009/48/EG 
des Europäischen Parlaments und des Rates über die Sicherheit von 
Spielzeug1 ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen. 

2. Anhang II des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geändert 
werden - 

hat folgenden Beschluss erlassen: 

Art. 1 

In Anhang II Kapitel XXIII des EWR-Abkommens wird unter 
Nummer 1a (Richtlinie 2009/48/EG des Europäischen Parlaments und 
des Rates) folgender Gedankenstrich angefügt: 
"- 32013 R 0681: Verordnung (EU) Nr. 681/2013 der Kommission vom 

17. Juli 2013 (ABl. L 195 vom 18.7.2013, S. 16)". 

 
1 ABl. L 195 vom 18.7.2013, S. 16. 
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Art. 2 

Der Wortlaut der Verordnung (EU) Nr. 681/2013 in isländischer und 
norwegischer Sprache, der in der EWR-Beilage des Amtsblattes der Euro-
päischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich. 

Art. 3 

Dieser Beschluss tritt am 17. Mai 2014 in Kraft, sofern alle Mitteilun-
gen nach Art. 103 Abs. 1 des EWR-Abkommens vorliegen1. 

Art. 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage 
des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 16. Mai 2014. 

(Es folgen die Unterschriften) 

 
1 Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt. 
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Anhang 8 

Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 
Nr. 86/2014 

vom 16. Mai 2014 

zur Änderung von Anhang II (Technische 
Vorschriften, Normen, Prüfung und 

Zertifizierung) und Anhang IV (Energie) 
des EWR-Abkommens 

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss - 
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im 
Folgenden "EWR-Abkommen"), insbesondere auf Art. 98, 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
1. Die Verordnung (EU) Nr. 4/2014 der Kommission vom 6. Januar 2014 

zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 640/2009 zur Durchführung 
der Richtlinie 2005/32/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
im Hinblick auf die Festlegung von Anforderungen an die umweltge-
rechte Gestaltung von Elektromotoren1 ist in das EWR-Abkommen 
aufzunehmen. 

2. Die Anhänge II und IV des EWR-Abkommens sollten daher entspre-
chend geändert werden - 

hat folgenden Beschluss erlassen: 

Art. 1 

In Anhang II Kapitel IV des EWR-Abkommens wird unter Nummer 
13 (Verordnung (EG) Nr. 640/2009 der Kommission) Folgendes ange-
fügt: 
", geändert durch: 
- 32014 R 0004: Verordnung (EU) Nr. 4/2014 der Kommission vom 

6. Januar 2014 (ABl. L 2 vom 7.1.2014, S. 1)". 

 
1 ABl. L 2 vom 7.1.2014, S. 1. 
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Art. 2 

In Anhang IV des EWR-Abkommens wird unter Nummer 36 (Ver-
ordnung (EG) Nr. 640/2009 der Kommission) Folgendes angefügt: 
", geändert durch: 
- 32014 R 0004: Verordnung (EU) Nr. 4/2014 der Kommission vom 

6. Januar 2014 (ABl. L 2 vom 7.1.2014, S. 1)". 

Art. 3 

Der Wortlaut der Verordnung (EU) Nr. 4/2014 in isländischer und 
norwegischer Sprache, der in der EWR-Beilage des Amtsblattes der Euro-
päischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich. 

Art. 4 

Dieser Beschluss tritt am 17. Mai 2014 in Kraft, sofern alle Mitteilun-
gen nach Art. 103 Abs. 1 des EWR-Abkommens vorliegen1. 

Art. 5 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage 
des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 16. Mai 2014. 

(Es folgen die Unterschriften) 

 
1 Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt. 
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Anhang 9 

Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 
Nr. 92/2014 

vom 16. Mai 2014 

zur Änderung von Anhang XIII (Verkehr) 
des EWR-Abkommens 

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss - 
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im 
Folgenden "EWR-Abkommen"), insbesondere auf Art. 98, 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
1. Die Verordnung (EU) Nr. 1236/2013 der Kommission vom 2. De-

zember 2013 über die technische Spezifikation für die Interoperabili-
tät des Teilsystems "Fahrzeuge - Güterwagen" des Eisenbahnsystems 
in der Europäischen Union und zur Änderung der Verordnung (EU) 
Nr. 321/20131 ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen. 

2. Die Verordnung (EU) Nr. 1273/2013 der Kommission vom 6. De-
zember 2013 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 454/2011 über 
die Technische Spezifikation für die Interoperabilität (TSI) zum Teil-
system "Telematikanwendungen für den Personenverkehr" des trans-
europäischen Eisenbahnsystems2 ist in das EWR-Abkommen aufzu-
nehmen. 

3. Der Beschluss 2013/710/EU der Kommission vom 2. Dezember 2013 
zur Änderung des Beschlusses 2012/757/EU über die technische Spe-
zifikation für die Interoperabilität des Teilsystems "Verkehrsbetrieb 
und Verkehrssteuerung" des Eisenbahnsystems in der Europäischen 
Union3 ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen. 

4. Anhang XIII des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geän-
dert werden - 

hat folgenden Beschluss erlassen: 

 
1 ABl. L 322 vom 3.12.2013, S. 23. 
2 ABl. L 328 vom 7.12.2013, S. 72. 
3 ABl. L 323 vom 4.12.2013, S. 35. 
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Art. 1 

Anhang XIII des EWR-Abkommens wird wie folgt geändert: 
1. Unter Nummer 37dj (Verordnung (EU) Nr. 454/2011 der Kommissi-

on) wird folgender Gedankenstrich angefügt: 
"- 32013 R 1273: Verordnung (EU) Nr. 1273/2013 der Kommission 

vom 6. Dezember 2013 (ABl. L 328 vom 7.12.2013, S. 72)" 
2. In Anhang XIII des EWR-Abkommens wird unter Nummer 37dl 

(Beschluss 2012/757/EU der Kommission) Folgendes angefügt: 
", geändert durch: 
- 32013 D 0710: Beschluss 2013/710/EU der Kommission vom 

2. Dezember 2013 (ABl. L 323 vom 4.12.2013, S. 35)" 
3. Unter Nummer 37n (Verordnung (EU) Nr. 321/2013 der Kommission) 

wird Folgendes angefügt: 
", geändert durch: 
- 32013 R 1236: Verordnung (EU) Nr. 1236/2013 der Kommission 

vom 2. Dezember 2013 (ABl. L 322 vom 3.12.2013, S. 23)" 

Art. 2 

Der Wortlaut der Verordnungen (EU) Nr. 1236/2013 und (EU) Nr. 
1273/2013 sowie des Beschlusses 2013/710/EU in isländischer und nor-
wegischer Sprache, der in der EWR-Beilage des Amtsblatts der Europäi-
schen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich. 

Art. 3 

Dieser Beschluss tritt am 17. Mai 2014 in Kraft, sofern alle Mitteilun-
gen nach Art. 103 Abs. 1 des EWR-Abkommens vorliegen1. 

 
1 Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt. 
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Art. 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage 
des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 16. Mai 2014. 

(Es folgen die Unterschriften) 
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Anhang 10 

Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 
Nr. 93/2014 

vom 16. Mai 2014 

zur Änderung von Anhang XIII (Verkehr) 
des EWR-Abkommens 

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss - 
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im 
Folgenden "EWR-Abkommen"), insbesondere auf Art. 98, 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
1. Der Durchführungsbeschluss 2013/753/EU der Kommission vom 

11. Dezember 2013 zur Änderung des Beschlusses 2012/226/EU über 
die zweite Reihe gemeinsamer Sicherheitsziele für das Eisenbahnsys-
tem1 ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen. 

2. Anhang XIII des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geän-
dert werden - 

hat folgenden Beschluss erlassen: 

Art. 1 

In Anhang XIII des EWR-Abkommens wird unter Nummer 42ed 
(Beschluss 2012/226/EU der Kommission) Folgendes angefügt: 
", geändert durch: 
- 32013 D 0753: Durchführungsbeschluss 2013/753/EU der Kommission 

vom 11. Dezember 2013 (ABl. L 334 vom 13.12.2013, S. 37)" 

 
1 ABl. L 334 vom 13.12.2013, S. 37. 
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Art. 2 

Der Wortlaut des Durchführungsbeschlusses 2013/753/EU in isländi-
scher und norwegischer Sprache, der in der EWR-Beilage des Amtsblat-
tes der Europäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich. 

Art. 3 

Dieser Beschluss tritt am 17. Mai 2014 in Kraft, sofern alle Mitteilun-
gen nach Art. 103 Abs. 1 des EWR-Abkommens vorliegen1. 

Art. 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage 
des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 16. Mai 2014. 

(Es folgen die Unterschriften) 

 
1 Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt. 
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Anhang 11 

Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 
Nr. 94/2014 

vom 16. Mai 2014 

zur Änderung von Anhang XIII (Verkehr) 
des EWR-Abkommens 

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss - 
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im 
Folgenden "EWR-Abkommen"), insbesondere auf Art. 98, 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
1. Die Verordnung (EU) Nr. 530/2012 des Europäischen Parlaments 

und des Rates vom 13. Juni 2012 zur beschleunigten Einführung von 
Doppelhüllen oder gleichwertigen Konstruktionsanforderungen für 
Einhüllen-Öltankschiffe (Neufassung)1 ist in das EWR-Abkommen 
aufzunehmen. 

2. Mit der Verordnung (EU) Nr. 530/2012 wird die Verordnung (EG) 
Nr. 417/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates2 aufgehoben, 
die in das Abkommen aufgenommen wurde und daher aus diesem zu 
streichen ist. 

3. Anhang XIII des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geän-
dert werden - 

hat folgenden Beschluss erlassen: 

Art. 1 

In Anhang XIII des EWR-Abkommens erhält Nummer 56m (Ver-
ordnung (EG) Nr. 417/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates) 
folgende Fassung: 

 
1 ABl. L 172 vom 30.6.2012, S. 3. 
2 ABl. L 64 vom 7.3.2002, S. 1. 
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"32012 R 0530: Verordnung (EU) Nr. 530/2012 des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 13. Juni 2012 zur beschleunigten Einführung 
von Doppelhüllen oder gleichwertigen Konstruktionsanforderungen für 
Einhüllen-Öltankschiffe (Neufassung) (ABl. L 172 vom 30.6.2012, S. 3)" 

Art. 2 

Der Wortlaut der Verordnung (EU) Nr. 530/2012 in isländischer und 
norwegischer Sprache, der in der EWR-Beilage des Amtsblattes der Eu-
ropäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich. 

Art. 3 

Dieser Beschluss tritt am 17. Mai 2014 in Kraft, sofern alle Mitteilun-
gen nach Art. 103 Abs. 1 des EWR-Abkommens vorliegen1. 

Art. 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage 
des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 16. Mai 2014. 

(Es folgen die Unterschriften) 

 
1 Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt. 
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Anhang 12 

Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 
Nr. 98/2014 

vom 16. Mai 2014 

zur Änderung von Anhang XV (Staatliche 
Beihilfen) des EWR-Abkommens 

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss - 
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im 
Folgenden "EWR-Abkommen"), insbesondere auf Art. 98, 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
1. Die Verordnung (EU) Nr. 1407/2013 der Kommission vom 18. De-

zember 2013 über die Anwendung der Art. 107 und 108 des Vertrags 
über die Arbeitsweise der Europäischen Union auf De-minimis-Bei-
hilfen1 ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen. 

2. Anhang XV des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geän-
dert werden - 

hat folgenden Beschluss erlassen: 

Art. 1 

In Anhang XV des EWR-Abkommens erhält der Text von Nummer 
1ea (Verordnung (EG) Nr. 1998/2006 der Kommission) folgende Fas-
sung: 
"32013 R 1407: Verordnung (EU) Nr. 1407/2013 der Kommission vom 
18. Dezember 2013 über die Anwendung der Art. 107 und 108 des Ver-
trags über die Arbeitsweise der Europäischen Union auf De-minimis-
Beihilfen (ABl. L 352 vom 24.12.2013, S. 1.). 
Die Verordnung gilt für die Zwecke dieses Abkommens mit folgenden 
Anpassungen: 

 
1 ABl. L 352 vom 24.12.2013, S. 1. 
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a) In Art. 1 Abs. 1 wird Folgendes angefügt: ‚Die Verordnung gilt nicht 
für Sektoren, die nicht unter die Art. 61 bis 64 des EWR-Abkommens 
fallen.‘ 

b) Die Worte ,Art. 107 Abs. 1 EG-Vertrag‘ werden durch die Worte 
,Art. 61 Abs. 1 EWR-Abkommen‘ ersetzt. 

c) Die Worte ‚Art. 108 Abs. 3 EG-Vertrag‘ werden durch die Worte 
‚Art. 1 Abs. 3 von Protokoll 3 zum Überwachungs- und Gerichtshof-
abkommen‘ ersetzt." 

Art. 2 

Der Wortlaut der Verordnung (EU) Nr. 1407/2013 in isländischer 
und norwegischer Sprache, der in der EWR-Beilage des Amtsblattes der 
Europäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich. 

Art. 3 

Dieser Beschluss tritt am 17. Mai 2014 in Kraft, sofern alle Mitteilun-
gen nach Art. 103 Abs. 1 des EWR-Abkommens vorliegen1. 

Art. 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage 
des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 16. Mai 2014. 

(Es folgen die Unterschriften) 

 
1 Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt. 
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Anhang 13 

Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 
Nr. 99/2014 

vom 16. Mai 2014 

zur Änderung von Anhang XVI (Öffentliches 
Auftragswesen) des EWR-Abkommens 

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss - 
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im 
Folgenden "EWR-Abkommen"), insbesondere auf Art. 98, 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
1. Die Verordnung (EU) Nr. 1336/2013 der Kommission vom 13. De-

zember 2013 zur Änderung der Richtlinien 2004/17/EG, 2004/18/EG 
und 2009/81/EG des Europäischen Parlaments und des Rates im 
Hinblick auf die Schwellenwerte für Auftragsvergabeverfahren1 ist in 
das EWR-Abkommen aufzunehmen. 

2. Anhang XVI des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geän-
dert werden - 

hat folgenden Beschluss erlassen: 

Art. 1 

In Anhang XVI des Abkommens wird unter den Nummern 2 (Richt-
linie 2004/18/EG des Europäischen Parlaments und des Rates), 4 (Richt-
linie 2004/17/EG des Europäischen Parlaments und des Rates) und 5c 
(Richtlinie 2009/81/EG des Europäischen Parlaments und des Rates) 
folgender Gedankenstrich angefügt: 
"- 32013 R 1336: Verordnung (EU) Nr. 1336/2013 der Kommission vom 

13. Dezember 2013 (ABl. L 335 vom 14.12.2013, S. 17)" 

 
1 ABl. L 335 vom 14.12.2013, S. 17. 
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Art. 2 

Der Wortlaut der Verordnung (EU) Nr. 1336/2013 in isländischer 
und norwegischer Sprache, der in der EWR-Beilage des Amtsblattes der 
Europäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich. 

Art. 3 

Dieser Beschluss tritt am 17. Mai 2014 in Kraft, sofern alle Mitteilun-
gen nach Art. 103 Abs. 1 des EWR-Abkommens vorliegen1. 

Art. 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage 
des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht. 

Brüssel, den 16. Mai 2014. 

(Es folgen die Unterschriften) 

 
1 Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt. 
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Anhang 14 

Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 
Nr. 100/2014 

vom 16. Mai 2014 

zur Änderung von Anhang XX 
(Umweltschutz) des EWR-Abkommens 

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss - 
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im 
Folgenden "EWR-Abkommen"), insbesondere auf Art. 98, 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
1. Der Beschluss 2013/131/EU der Kommission vom 4. März 2013 über 

ein Nutzerhandbuch mit den Schritten, die zur Teilnahme an EMAS 
nach der Verordnung (EG) Nr. 1221/2009 des Europäischen Parla-
ments und des Rates über die freiwillige Teilnahme von Organisatio-
nen an einem Gemeinschaftssystem für Umweltmanagement und 
Umweltbetriebsprüfung1 unternommen werden müssen, ist in das 
EWR-Abkommen aufzunehmen. 

2. Anhang XX des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geän-
dert werden - 

hat folgenden Beschluss erlassen: 

Art. 1 

In Anhang XX des EWR-Abkommens wird nach Nummer 1ead (Be-
schluss 2011/832/EU der Kommission) folgende Nummer eingefügt: 
"1eae. 32013 D 0131: Beschluss 2013/131/EU der Kommission vom 

4. März 2013 über ein Nutzerhandbuch mit den Schritten, die zur 
Teilnahme an EMAS nach der Verordnung (EG) Nr. 1221/2009 
des Europäischen Parlaments und des Rates über die freiwillige 
Teilnahme von Organisationen an einem Gemeinschaftssystem 

 
1 ABl. L 76 vom 19.3.2013, S. 1. 
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für Umweltmanagement und Umweltbetriebsprüfung unternom-
men werden müssen (ABl. L 76 vom 19.3.2013, S. 1)" 

Art. 2 

Der Wortlaut der Richtlinie 2013/131/EU in isländischer und norwe-
gischer Sprache, der in der EWR-Beilage des Amtsblattes der Europäi-
schen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich. 

Art. 3 

Dieser Beschluss tritt am 17. Mai 2014 in Kraft, sofern alle Mitteilun-
gen nach Art. 103 Abs. 1 des EWR-Abkommens vorliegen1. 

Art. 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage 
des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht. 

Brüssel, den 16. Mai 2014. 

(Es folgen die Unterschriften) 

 
1 Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt. 
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Anhang 15 

Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 
Nr. 101/2014 

vom 16. Mai 2014 

zur Änderung von Anhang XX 
(Umweltschutz) des EWR-Abkommens 

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss - 
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im 
Folgenden "EWR-Abkommen"), insbesondere auf Art. 98, 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
1. Der Beschluss 2013/806/EU der Kommission vom 17. Dezember 2013 

zur Festlegung der Umweltkriterien für die Vergabe des EU-Umwelt-
zeichens für bildgebende Geräte1 ist in das EWR-Abkommen aufzu-
nehmen. 

2. Anhang XX des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geän-
dert werden - 

hat folgenden Beschluss erlassen: 

Art. 1 

In Anhang XX des EWR-Abkommens wird nach Nummer 2zj (Be-
schluss 2013/641/EU der Kommission) folgende Nummer eingefügt: 
"2zk. 32013 D 0806: Beschluss der Kommission vom 17. Dezember 

2013 zur Festlegung der Umweltkriterien für die Vergabe des EU-
Umweltzeichens für bildgebende Geräte (ABl. L 353 vom 
28.12.2013, S. 53)" 

 
1 ABl. L 353 vom 28.12.2013, S. 53. 
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Art. 2 

Der Wortlaut des Beschlusses 2013/806/EU in isländischer und nor-
wegischer Sprache, der in der EWR-Beilage des Amtsblattes der Europä-
ischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich. 

Art. 3 

Dieser Beschluss tritt am 17. Mai 2014 in Kraft, sofern alle Mitteilun-
gen nach Art. 103 Abs. 1 des EWR-Abkommens vorliegen1. 

Art. 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage 
des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht. 

Brüssel, den 16. Mai 2014. 

(Es folgen die Unterschriften) 

 
1 Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt. 
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Anhang 16 

Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 
Nr. 102/2014 

vom 16. Mai 2014 

zur Änderung von Anhang XX 
(Umweltschutz) des EWR-Abkommens 

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss - 
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im 
Folgenden "EWR-Abkommen"), insbesondere auf Art. 98, 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
1. Die Verordnung (EU) Nr. 1042/2012 der Kommission vom 7. No-

vember 2012 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 1031/2010 zur 
Aufnahme einer vom Vereinigten Königreich zu bestellenden Aukti-
onsplattform in den Anhang1 ist in das EWR-Abkommen aufzuneh-
men. 

2. Die Verordnung (EU) Nr. 1143/2013 der Kommission vom 13. No-
vember 2013 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 1031/2010 
über den zeitlichen und administrativen Ablauf sowie sonstige As-
pekte der Versteigerung von Treibhausgasemissionszertifikaten ge-
mäss der Richtlinie 2003/87/EG des Europäischen Parlaments und 
des Rates über ein System für den Handel mit Treibhausgasemissions-
zertifikaten in der Gemeinschaft insbesondere zur Aufnahme einer von 
Deutschland zu bestellenden Auktionsplattform in den Anhang2 ist in 
das EWR-Abkommen aufzunehmen. 

3. Anhang XX des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geän-
dert werden - 

hat folgenden Beschluss erlassen: 

 
1 ABl. L 310 vom 9.11.2012, S. 19. 
2 ABl. L 303 vom 14.11.2013, S. 10. 
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Art. 1 

In Anhang XX des EWR-Abkommens werden unter Nummer 21ala 
(Verordnung (EU) Nr. 1031/2010 der Kommission) folgende Gedanken-
striche angefügt: 
"- 32012 R 1042: Verordnung (EU) Nr. 1042/2012 der Kommission vom 

7. November 2012 (ABl. L 310 vom 9.11.2012, S. 19) 
- 32013 R 1143: Verordnung (EU) Nr. 1143/2013 der Kommission vom 

13. November 2013 (ABl. L 303 vom 14.11.2013, S. 10)." 

Art. 2 

Der Wortlaut der Verordnungen (EU) Nr. 1042/2012 und (EU) Nr. 
1143/2013 in isländischer und norwegischer Sprache, der in der EWR-
Beilage des Amtsblatts der Europäischen Union veröffentlicht wird, ist 
verbindlich. 

Art. 3 

Dieser Beschluss tritt am 17. Mai 2014 in Kraft, sofern alle Mitteilun-
gen nach Art. 103 Abs. 1 des EWR-Abkommens vorliegen1. 

Art. 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage 
des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 16. Mai 2014. 

(Es folgen die Unterschriften) 

 
1 Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt. 



35 

Anhang 17 

Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 
Nr. 103/2014 

vom 16. Mai 2014 

zur Änderung von Anhang XX 
(Umweltschutz) des EWR-Abkommens 

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss - 
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im 
Folgenden "EWR-Abkommen"), insbesondere auf Art. 98, 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
1. Die Richtlinie 2013/28/EU der Kommission vom 17. Mai 2013 zur 

Änderung von Anhang II der Richtlinie 2000/53/EG des Europäi-
schen Parlaments und des Rates über Altfahrzeuge1 ist in das EWR-
Abkommen aufzunehmen. 

2. Anhang XX des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geän-
dert werden - 

hat folgenden Beschluss erlassen: 

Art. 1 

In Anhang XX des EWR-Abkommens wird unter Nummer 32e 
(Richtlinie 2000/53/EG des Europäischen Parlaments und des Rates) 
folgender Gedankenstrich angefügt: 
"- 32013 L 0028: Richtlinie 2013/28/EU der Kommission vom 17. Mai 

2013 (ABl. L 135 vom 22.5.2013, S. 14)" 

Art. 2 

Der Wortlaut der Richtlinie 2013/28/EU in isländischer und norwe-
gischer Sprache, der in der EWR-Beilage des Amtsblattes der Europäi-
schen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich. 

 
1 ABl. L 135 vom 22.5.2013, S. 14. 
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Art. 3 

Dieser Beschluss tritt am 17. Mai 2014 in Kraft, sofern alle Mitteilun-
gen nach Art. 103 Abs. 1 des EWR-Abkommens vorliegen1. 

Art. 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage 
des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 16. Mai 2014. 

(Es folgen die Unterschriften) 

 
1 Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt. 
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Anhang 18 

Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 
Nr. 104/2014 

vom 16. Mai 2014 

zur Änderung von Anhang XXI (Statistik) 
des EWR-Abkommens 

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss - 
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im 
Folgenden "EWR-Abkommen"), insbesondere auf Art. 98, 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
1. Die Durchführungsverordnung (EU) Nr. 830/2011 der Kommission 

vom 27. Juli 2011 zur Erstellung der "Prodcom-Liste" der Industrie-
produkte für 2011 gemäss der Verordnung (EWG) Nr. 3924/91 des 
Rates1 ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen. 

2. Die Durchführungsverordnung (EU) Nr. 907/2012 der Kommission 
vom 20. August 2012 zur Erstellung der "Prodcom-Liste" der Indust-
rieprodukte für 2012 gemäss der Verordnung (EWG) Nr. 3924/91 des 
Rates2 ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen. 

3. Die Durchführungsverordnung (EU) Nr. 936/2013 der Kommission 
vom 12. September 2013 zur Erstellung der "Prodcom-Liste" der In-
dustrieprodukte für 2013 gemäss der Verordnung (EWG) Nr. 
3924/91 des Rates3 ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen. 

4. Anhang XXI des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geän-
dert werden - 

hat folgenden Beschluss erlassen: 

 
1 ABl. L 224 vom 30.8.2011, S. 1. 
2 ABl. L 276 vom 10.10.2012, S. 1. 
3 ABl. L 271 vom 11.10.2013, S. 1. 
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Art. 1 

In Anhang XXI des EWR-Abkommens werden nach Nummer 4ai 
(Verordnung (EU) Nr. 860/2010 der Kommission) folgende Nummern 
eingefügt: 
"4aj. 32011 R 0830: Durchführungsverordnung (EU) Nr. 830/2011 der 

Kommission vom 27. Juli 2011 zur Erstellung der "Prodcom-Liste" 
der Industrieprodukte für 2011 gemäss der Verordnung (EWG) Nr. 
3924/91 des Rates (ABl. L 224 vom 30.8.2011, S. 1) 

4ak. 32012 R 0907: Durchführungsverordnung (EU) Nr. 907/2012 der 
Kommission vom 20. August 2012 zur Erstellung der "Prodcom-
Liste" der Industrieprodukte für 2012 gemäss der Verordnung 
(EWG) Nr. 3924/91 des Rates (ABl. L 276 vom 10.10.2012, S. 1) 

4al. 32013 R 0936: Durchführungsverordnung (EU) Nr. 936/2013 der 
Kommission vom 12. September 2013 zur Erstellung der 
"Prodcom-Liste" der Industrieprodukte für 2013 gemäss der Ver-
ordnung (EWG) Nr. 3924/91 des Rates (ABl. L 271 vom 
11.10.2013, S. 1)" 

Art. 2 

Der Wortlaut der Verordnungen (EU) Nr. 830/2011, (EU) Nr. 
907/2012 und (EU) Nr. 936/2013 in isländischer und norwegischer Spra-
che, der in der EWR-Beilage des Amtsblattes der Europäischen Union 
veröffentlicht wird, ist verbindlich. 

Art. 3 

Dieser Beschluss tritt am 17. Mai 2014 in Kraft, sofern alle Mitteilun-
gen nach Art. 103 Abs. 1 des EWR-Abkommens vorliegen1. 

 
1 Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt. 
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Art. 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage 
des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 16. Mai 2014. 

(Es folgen die Unterschriften) 
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Anhang 19 

Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 
Nr. 105/2014 

vom 16. Mai 2014 

zur Änderung von Anhang XXI (Statistik) 
des EWR-Abkommens 

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss - 
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im 
Folgenden "EWR-Abkommen"), insbesondere auf Art. 98, 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
1. Die Verordnung (EU) Nr. 912/2013 der Kommission vom 23. Sep-

tember 2013 zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 452/2008 
des Europäischen Parlaments und des Rates über die Erstellung und 
die Entwicklung von Statistiken über Bildung und lebenslanges Ler-
nen im Hinblick auf Statistiken über die Systeme der allgemeinen und 
beruflichen Bildung1 ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen. 

2. Mit der Verordnung (EU) Nr. 912/2013 wird die Verordnung (EU) 
Nr. 88/2011 der Kommission2 aufgehoben, die in das EWR-Ab-
kommen aufgenommen wurde und daher aus diesem zu streichen ist. 

3. Anhang XXI des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geän-
dert werden - 

hat folgenden Beschluss erlassen: 

Art. 1 

In Anhang XXI des EWR-Abkommens erhält der Text von Nummer 
18wb (Verordnung (EU) Nr. 88/2011 der Kommission) folgende Fas-
sung: 

 
1 ABl. L 252 vom 24.9.2013, S. 5. 
2 ABl. L 29 vom 3.2.2011, S. 5. 
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"32013 R 0912: Verordnung (EU) Nr. 912/2013 der Kommission vom 
23. September 2013 zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 
452/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates über die Erstellung 
und die Entwicklung von Statistiken über Bildung und lebenslanges 
Lernen im Hinblick auf Statistiken über die Systeme der allgemeinen und 
beruflichen Bildung (ABl. L 252 vom 24.9.2013, S. 5)". 

Art. 2 

Der Wortlaut der Verordnung (EU) Nr. 912/2013 in isländischer und 
norwegischer Sprache, der in der EWR-Beilage des Amtsblattes der Eu-
ropäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich. 

Art. 3 

Dieser Beschluss tritt am 17. Mai 2014 in Kraft, sofern alle Mitteilun-
gen nach Art. 103 Abs. 1 des EWR-Abkommens vorliegen1. 

Art. 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage 
des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 16. Mai 2014. 

(Es folgen die Unterschriften) 

 
1 Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt. 
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Anhang 20 

Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 
Nr. 106/2014 

vom 16. Mai 2014 

zur Änderung von Anhang XXI (Statistik) 
des EWR-Abkommens 

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss - 
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im 
Folgenden "EWR-Abkommen"), insbesondere auf Art. 98, 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
1. Die Verordnung (EU) Nr. 1260/2013 des Europäischen Parlaments 

und des Rates vom 20. November 2013 über europäische demografi-
sche Statistiken1 ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen. 

2. Anhang XXI des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geän-
dert werden - 

hat folgenden Beschluss erlassen: 

Art. 1 

In Anhang XXI des EWR-Abkommens wird nach Nummer 18z2 
(Verordnung (EU) Nr. 349/2011 der Kommission) Folgendes eingefügt: 
"18z3. 32013 R 1260: Verordnung (EU) Nr. 1260/2013 des Europäischen 

Parlaments und des Rates vom 20. November 2013 über europäi-
sche demografische Statistiken (ABl. L 330 vom 10.12.2013, S. 39) 
Die Verordnung gilt für die Zwecke dieses Abkommens mit fol-
genden Anpassungen: 
a) Liechtenstein ist von der Übermittlung von Daten zur Reihen-

folge der Lebendgeburten befreit. 
b) Art. 4 gilt nicht für die EFTA-Staaten." 

 
1 ABl. L 330 vom 10.12.2013, S. 39. 



43 

Art. 2 

Der Wortlaut der Verordnung (EU) Nr. 1260/2013 in isländischer 
und norwegischer Sprache, der in der EWR-Beilage des Amtsblattes der 
Europäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich. 

Art. 3 

Dieser Beschluss tritt am 17. Mai 2014 in Kraft, sofern alle Mitteilun-
gen nach Art. 103 Abs. 1 des EWR-Abkommens vorliegen1. 

Art. 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage 
des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 16. Mai 2014. 

(Es folgen die Unterschriften) 

 
1 Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt. 
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Anhang 21 

Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 
Nr. 108/2014 

vom 16. Mai 2014 

zur Änderung von Anhang XXII 
(Gesellschaftsrecht) des EWR-Abkommens 

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss - 
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im 
Folgenden "EWR-Abkommen"), insbesondere auf Art. 98, 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
1. Die Verordnung (EU) Nr. 1374/2013 der Kommission vom 19. De-

zember 2013 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1126/2008 zur 
Übernahme bestimmter internationaler Rechnungslegungsstandards 
gemäss der Verordnung (EG) Nr. 1606/2002 des Europäischen Par-
laments und des Rates in Bezug auf den International Accounting 
Standard 361 ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen. 

2. Die Verordnung (EU) Nr. 1375/2013 der Kommission vom 19. De-
zember 2013 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1126/2008 zur 
Übernahme bestimmter internationaler Rechnungslegungsstandards 
gemäss der Verordnung (EG) Nr. 1606/2002 des Europäischen Par-
laments und des Rates in Bezug auf den International Accounting 
Standard 392 ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen. 

3. Anhang XXII des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend ge-
ändert werden - 

hat folgenden Beschluss erlassen: 

 
1 ABl. L 346 vom 20.12.2013, S. 38. 
2 ABl. L 346 vom 20.12.2013, S. 42. 
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Art. 1 

In Anhang XXII des EWR-Abkommens werden unter Nummer 10ba 
(Verordnung (EG) Nr. 1126/2008 der Kommission) folgende Gedanken-
striche angefügt: 
"- 32013 R 1374: Verordnung (EU) Nr. 1374/2013 der Kommission vom 

19. Dezember 2013 (ABl. L 346 vom 20.12.2013, S. 38) 
- 32013 R 1375: Verordnung (EU) Nr. 1375/2013 der Kommission vom 

19. Dezember 2013 (ABl. L 346 vom 20.12.2013, S. 42)". 

Art. 2 

Der Wortlaut der Verordnungen (EU) Nr. 1374/2013 und (EU) Nr. 
1375/2013 in isländischer und norwegischer Sprache, der in der EWR-
Beilage des Amtsblatts der Europäischen Union veröffentlicht wird, ist 
verbindlich. 

Art. 3 

Dieser Beschluss tritt am 17. Mai 2014 in Kraft, sofern alle Mitteilun-
gen nach Art. 103 Abs. 1 des EWR-Abkommens vorliegen1. 

Art. 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage 
des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 16. Mai 2014. 

(Es folgen die Unterschriften) 

 
1 Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt. 
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Anhang 22 

Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 
Nr. 110/2014 

vom 16. Mai 2014 

zur Änderung von Protokoll 31 zum EWR-
Abkommen über die Zusammenarbeit in 
bestimmten Bereichen ausserhalb der vier 

Freiheiten 

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss - 
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im 
Folgenden "EWR-Abkommen"), insbesondere auf die Art. 86 und 98, 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
1. Es ist angezeigt, die Zusammenarbeit der Vertragsparteien des EWR-

Abkommens auf die Verordnung (EU) Nr. 1288/2013 des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom 11. Dezember 2013 zur Einrich-
tung von "Erasmus+", dem Programm der Union für allgemeine und 
berufliche Bildung, Jugend und Sport, und zur Aufhebung der Be-
schlüsse Nr. 1719/2006/EG, Nr. 1720/2006/EG und Nr. 1298/2008/EG1 
auszuweiten. 

2. Protokoll 31 zum EWR-Abkommen sollte daher geändert werden, 
um diese erweiterte Zusammenarbeit mit Wirkung vom 1. Januar 2014 
zu ermöglichen - 

hat folgenden Beschluss erlassen: 

 
1 ABl. L 347 vom 20.12.2013, S. 50. 
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Art. 1 

Art. 4 von Protokoll 31 zum EWR-Abkommen wird wie folgt geän-
dert: 
1. Nach Abs. 2m wird folgender Absatz eingefügt: 

"2n) Die EFTA-Staaten beteiligen sich mit Wirkung vom 1. Januar 
2014 an folgendem Programm: 
- 32013 R 1288: Verordnung (EU) Nr. 1288/2013 des Europäischen 

Parlaments und des Rates vom 11. Dezember 2013 zur Einrich-
tung von "Erasmus+", dem Programm der Union für allgemeine 
und berufliche Bildung, Jugend und Sport, und zur Aufhebung 
der Beschlüsse Nr. 1719/2006/EG, Nr. 1720/2006/EG und Nr. 
1298/2008/EG (ABl. L 347 vom 20.12.2013, S. 50)". 

2. Der Text von Abs. 3 erhält folgende Fassung: 

"Die EFTA-Staaten leisten gemäss Art. 82 Abs. 1 Bst. a des Ab-
kommens einen finanziellen Beitrag zu den in den Abs. 1, 2, 2a, 2b, 
2c, 2d, 2e, 2f, 2g, 2h, 2i, 2j, 2k, 2l, 2m und 2n genannten Programmen 
und Aktionen." 

Art. 2 

Dieser Beschluss tritt am Tag nach Eingang der letzten Mitteilung 
gemäss Art. 103 Abs. 1 des EWR-Abkommens in Kraft1. 
Er gilt mit Wirkung vom 1. Januar 2014. 

Art. 3 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage 
des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 16. Mai 2014. 

(Es folgen die Unterschriften) 

 
1 Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt. 
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